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Stellungnahme 

01 
Der Stadtrat beauftragt die Stadtverwaltung mit der dringlichen Ausweisung und Kennzeichnung 
eines sicheren Radwegs Leipziger Platz - Krämpfertor stadteinwärts. 
 

 

1. Bei der Bearbeitung von Angelegenheiten aus dem übertragenen Wirkungskreis (hier: 

Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung) nimmt ausschließlich der 

Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt diese Aufgaben als staatliche Aufgabe im 

übertragenen Wirkungskreis (§ 29 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 3 ThürKO) wahr. Der Stadtrat sowie dessen 

Ausschüsse sind hierfür von Gesetzes wegen nicht zuständig. 

 

2. Gemäß § 9 Abs. 2 Geschäftsordnung für den Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt und seiner 

Ausschüsse können nur Anfragen zu Sachverhalten gestellt werden, welche den eigenen 

Wirkungskreis und keine laufende Angelegenheit nach § 29 Abs. 2 Nr. 1 ThürKO betreffen.  

Dies ist hier nicht der Fall. 

 

3. Eine Erörterung der Sache ist nur im Rahmen der Frage zulässig, ob es sich um eine Materie aus 

dem eigenen Wirkungskreis handelt oder aus dem übertragenen Wirkungskreis. 

 

 

Vor diesem Hintergrund ergeht nachfolgende Mitteilung: 

 

Eine Beschlussfassung durch den Stadtrat ist angesichts der Zugehörigkeit der Angelegenheit im 

übertragenen Wirkungskreis nicht zulässig. 

 

Gerne steht die Verwaltung für nähere Informationen zur Verfügung. 

 

 

 

Anlagen  

 

 

 

gez. Reintjes 
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